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Per e-mail:  
 
Eidg. Institut für Geistiges Eigentum 
Abteilung Recht & Internationales 
Herr Felix Addor, Stv. Direktor 
Stauffacherstrasse 65 
3003 Bern 
 
 
 
 
Bern, 10. Oktober 2008 
 
 
Vernehmlassung zum Gesetzgebungsprojekt „Swissness“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Sehr geehrter Herr Addor 
 
 
Aus den Medien haben wir erfahren, dass der Bund die Verwendung des Schweizer 
Wappen neu regeln will. Der Schweizer Alpen-Club SAC führt das Schweizer Wappen als 
zentralen Bestandteil seines Vereinsabzeichens seit 1863. Die aktuell beim Bundesamt 
für Geistiges Eigentum geschützte Version entspricht dem Logo in diesem Briefkopf. Wir 
wären von einer neuen Regelung direkt betroffen und erlauben uns daher eine 
Stellungnahme.  
 
Im Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen ist der Gebrauch des Schweizer 
Wappens geregelt. Art. 8, Abs.4 des Revisionsvorschlages regelt, unter welchen 
Bedingungen das Schweizer Wappen ausserhalb des Bundes angewendet werden darf.  
 
Falls unser Besitzstand nicht gewahrt würde, müsste der SAC mit dieser Regelung in 
Zukunft auf die Verwendung des Wappens verzichten. Der SAC ist eine urschweizerische 
Institution und es würden wohl weder unsere Mitglieder noch die breite Öffentlichkeit 
verstehen, wenn wir fast 150 Jahre nach der Gründung des Clubs auf das Schweizer 
Wappen verzichten müssten. Zumal sich das Vereinsabzeichen seit 1863 nur 
unwesentlich verändert hat. 
 
Es ist darum aus unserer Sicht nötig, im Art 8 Abs 4 weitere Ausnahmen vorzusehen:  
Wir schlagen deshalb  folgende Formulierung vor:  
 
Als Abbildung auf Produkten oder sonstigen Werken, sofern es sich beim Verwender  

1. um eine juristische Person handelt, die  
2. das Wappen seit mindestens 20 Jahren vor Inkrafttreten des Gesetzes im 

gleichen Sinn verwendet und  
3. das beworbene Produkt oder die beworbene Dienstleistung einen starken 

Bezug zum entsprechenden Gemeinwesen aufweist.  
Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten. 
 



 

Telefon direkt +41 31 370 18 18 Monbijoustrasse 61 | Postfach | CH-3000 Bern 23 
peter.maeder@sac-cas.ch Telefon +41 31 370 18 18 | Fax +41 31 370 18 00 
 info@sac-cas.ch | www.sac-cas.ch 

 
 
 
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Vernehmlassung und bitten um 
entsprechende Berücksichtigung.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Schweizer Alpen-Club SAC 
 

      
Frank-Urs Müller    Peter Mäder 
Zentralpräsident    Geschäftsführer 
 


